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MILChKAUFVertrag

zwischen den Milchproduzenten (in der Folge Verkäufer)

	Prod.-Nr.
	Name, Vorname
	Adresse
	vereinbartes Lieferrecht für die Zeitperiode 1.05.-30.04. des jeweiligen Milchjahres

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


vertreten durch die Käsereigenossenschaft 
	


Name, Adresse

und dem Milchkäufer
	(in der Folge Milchkäufer)




Name, Adresse

1. Vertragsparteien

Zwischen den Milchproduzenten, vertreten durch ihre Käsereigenossenschaft und dem Milchkäufer ist heute folgender Milchkaufvertrag, unter Vorbehalt der zwingenden gesetzlichen Bestimmungen, abgeschlossen worden.

2. Präambel

Das Ziel besteht darin, für die Vertragspartner im Rahmen der Marktsituation und der Umfeldentwicklung eine bestmögliche, rationelle Milchverarbeitung anzustreben und mit wertschöpfungsstarken Produkten zur Existenzsicherung der Vertragspartner beizutragen.

Die Vertragspartner orientieren sich gegenseitig frühzeitig über Veränderungen des Marktes, des Umfeldes und in ihren Unternehmen, damit das gegenseitige Vertrauensverhältnis erhalten bleibt und längerfristig gefördert wird.

Mit diesem Vertrag werden die Milchkaufbedingungen vertraglich festgehalten.

3. Vertragsgrundlagen

3.1 Allgemeine Grundlagen

Neben den allgemeinen Grundlagen des Obligationenrechts bilden die nachfolgenden Grundlagen die Basis für die Ausgestaltung des vorliegenden Vertrags:

· Milchqualitätsverordnung (MQV)

· Verordnung des EVD über die Hygiene bei der Milchproduktion VHyMP)

· Vereinbarung zur Ausgestaltung der Milchkaufverträge zwischen SMP, VMI und FROMARTE, mit Gültigkeit ab 1. Mai 2007

· mit Anhang 1 Eckwerte Milchkauf
· mit Anhang 2 Probenahme und Untersuchungen nach Inhaltsstoffen

· mit Anhang 3 Branchenstandard Installation und Service von Melkanlangen

· Pflichtenhefte für Käse mit Ursprungsschutz

· Statuten und Reglemente von Sortenorganisationen

3.2 Spezifische Grundlagen

( ja
Appenzeller Milchproduzenten bestätigen mit der Unterschrift zum vorliegenden Vertrag folgende Dokumente erhalten zu haben:
· Merkblatt über den Einsatz von Melkrobotern im Appenzeller Käse-Fabrikationsgebiet

· Merkblatt über den Einsatz von Streptomycin in Obstplantagen

· Allgemeinverfügung des Bundesamtes für Landwirtschaft über die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels in besonderen Fällen
( ja
Die Milchproduzenten bestätigen, mit der Unterschrift zum vorliegenden Vertrag, die Anforderungen an die Garantiemarke SUISSE GARANTIE einzuhalten. 
4. Vertragsgegenstand

Vertragsgegenstand ist sämtliche Verkehrsmilch der Verkäufer, exkl. Milch und Milchprodukte, welche direkt ab Hof an Konsumenten verkauft wird. Über die direkt ab Hof verkauften Mengen, verständigen sich die Vertragsparteien. 

Für das Milchjahr ………………………..vereinbaren die Parteien eine Milchmenge von Total
kg

Das Total für das Milchjahr setzt sich aus den vereinbarten Lieferrechten in der Tabelle auf Seite 1 zusammen. Jede Veränderung des Lieferrechts ist dem Milchkäufer umgehend und unaufgefordert zu melden. Der Milchkäufer verpflichtet sich, im Milchjahr die innerhalb der Lieferrechte vereinbarte Milchmenge zu übernehmen.
Der Milchkäufer ist verpflichtet, sämtliche rechtzeitig angelieferte Milch abzunehmen, soweit nicht in diesem Vertrag eine Annahmesperre vorgesehen ist oder eine solche durch die Vollzugsbehörde verfügt wird.

(
Variante: (falls zutreffend ankreuzen)

Die Verkäufer verpflichten sich im Gegenzug zur Verwertung der Schotte zu den in Anhang 6 vereinbarten Konditionen.

(
Variante: (falls zutreffend ankreuzen)

Die Verkäufer verpflichten sich zur Verwertung der Schweinejauche zu den in Anhang 7 vereinbarten Konditionen.

5. Eigentumsübertragung

5.1 Erfüllungsort

Der Erfüllungsort ist (Varianten zur Auswahl):

· Rampe Verwerter (durch Milchlieferanten selber angeliefert)

· Eingang Sammelstelle (Sammelstelle durch Milchkäufer betrieben)

· Milchtank Hof (Abfuhr ab Hof)

· Sammelplatz (Abfuhr ab Sammelplatz)

· ..............................................................

Ablieferungszeitpunkt

Der Zeitpunkt der Anlieferung oder Abfuhr ist:

Sommer:
morgens von 

 Uhr bis

 Uhr


abends von

 Uhr bis

 Uhr

Winter:
morgens von 

 Uhr bis

 Uhr


abends von

 Uhr bis

 Uhr

In Ausnahmefällen ist bezüglich Ablieferungszeit Toleranz zu üben.

5.2 Wägung

Die Wägung der Milch hat auf .................. Gramm genau zu erfolgen. Das Gewicht ist unverzüglich zu registrieren. 
Bei der Übernahme der Milch mit einem Durchflusszähler wird das Volumen mittels Umrechungsfaktor in das Gewichtsmass Kilogramm umgerechnet. Der Umrechnungsfaktor beträgt bei einer Temperatur von 6 oC 1.030. Bei einer höheren durchschnittlichen Temperatur wird der Umrechnungsfaktor gemäss nachfolgender Tabelle angepasst:
	Durchschnittstemperatur der Milch
	Umrechnungsfaktor kg/Liter

	  6 oC
	1.0300

	  8 oC
	1.0294

	10 oC
	1.0287

	12 oC
	1.0280

	14 oC
	1.0273

	16 oC
	1.0266

	18 oC
	1.0259

	20 oC
	1.0252


6. Anforderungen an die Milch, Milchproben, Haftung bei Mängeln
6.1 Anforderungen an die Milch

Grundqualität
Die Grundqualität richtet sich nach Art. 8 der Verordnung über die Hygiene in der Milchproduktion. Beanstandungen der Grundqualität werden gemäss Pkt. 2.2 der Vereinbarung SMP-VMI-FROMARTE sanktioniert.
Kriterien für Käsereimilch
Zur Erhaltung der spezifischen Qualität der Käsereimilch führt der Milchkäufer eine verwerterspezifische Qualitätsbezahlung durch. Die Kriterien für Käsereimilch richten sich nach Pkt. 3.2. der Vereinbarung SMP-VMI-FROMARTE. Details zur Qualitätsbezahlung sind in Anhang 2 geregelt.
Die Milchproduktion erfolgt grundsätzlich silagefrei. Bei Verfütterung oder Lagerung von Silage auf dem Betrieb, gemäss den Anforderungen in Anhang 5, ist der Milchkäufer vorgängig zu informieren.

Der Milchkäufer oder die von ihm beauftragte Käsereiberatung führt mindestens jährlich eine Stallkontrolle durch. Die Stallkontrolle wird schriftlich dokumentiert. Mängel sind innerhalb der gesetzten Frist zu beheben.
6.2 Probefassung und Probenehmer

Der Milchkäufer ist für die Eingangskontrolle der Milch in seinem Betrieb oder auf seinem Fahrzeug verantwortlich. Ohne Reklamation zum Zeitpunkt der Probenahme anerkennt der Milchlieferant die Probefassung als korrekt. Nutzen und Schaden gehen mit dem Wägen oder Messen an den Milchkäufer über.

Wenn schriftlich nichts anderes vereinbart ist, gelten die vom Milchkäufer beauftragten Personen als Probenehmer.
Für die Information des Milchkäufers übermittelt das Prüflaboratorium die Ergebnisse der öffentlich-rechtlichen Qualitätskontrolle der vom Bundesamt bezeichneten Stelle. Die Milchproduzenten erklären sich damit einverstanden, dass die vom Bund bezeichnete Stelle oder der Milchkäufer die Ergebnisse für Beratungszwecke an die zuständige Beratung weiterleiten. Spätestens ab der dritten aufeinander folgenden Beanstandung zieht der Milchproduzent die Beratung bei. 
Die Untersuchung nach Inhaltsstoffen erfolgt gemäss Anhang 2 zur Vereinbarung zur Ausgestaltung der Milchkaufverträge zwischen SMP-VMI-FROMARTE.
6.3 Vorgehen und Haftung bei Mängel

Die Verkäufer anerkennen, dass dem Milchkäufer kaufrechtliche Gewährleistungsansprüche (Schadenersatzpflicht) zustehen. Der Milchkäufer macht kaufrechtliche Gewährleistungsansprüche gegenüber jedem einzelnen Produzenten direkt geltend. 
Bei nachgewiesenen Rohstoffmängeln, zum Beispiel durch Hemmstoff, anaerobe Sporenbildner, Lipase, etc. haftet ausschliesslich der entsprechende Milchproduzent für allfällige unmittelbare Schäden, einschließlich Mangelfolgeschäden. Sind an einem unmittelbaren Schaden einschliesslich Mangelfolgeschäden mehrere Milchproduzenten beteiligt, haften die Betroffenen im Verhältnis zur eingelieferten Milch. Als unmittelbare Schäden gelten insbesondere die Herstellungskosten (inkl. den Preis für andere Rohstoffe) und die Entsorgungskosten für den durch die mangelhafte Milch unbrauchbar gemachten Käse.
7. Kaufpreis

7.1 Grundsatz zur Preisvereinbarung

Der Basismilchpreis orientiert sich an den ortsüblichen Verhältnissen. Er wird jährlich auf den 1. Mai ausgehandelt und im Anhang zu diesem Vertrag festgelegt. Sodann ist die Milchpreisberechnung gemäss Anhang 1 integrierter Bestandteil dieses Vertrages.

Anpassung des Basismilchpreises in Folge behördlicher Beschlüsse

Erfahren die Butter- oder Käsepreise oder andere den Milchpreis beeinflussende Bestimmungsfaktoren während der Gültigkeitsdauer des Vertrages durch Beschlüsse des Bundesrates oder der zuständigen Departemente Änderungen, so wird der Basispreis auf das Datum des Inkrafttretens der neuen Ausgangslage durch Ankündigung einer der Parteien entsprechend angepasst.

Ohne gegenteilige Mitteilung der andern Vertragspartei bis spätestens 30 Tage nach erfolgter Ankündigung, gelten die neuen Konditionen als akzeptiert.

Akzeptiert die andere Vertragspartei die neuen Konditionen nicht, treten die Parteien in Verhandlungen. Erzielen die Parteien keine Einigung, erklären sie sich bereit, die Differenzen nach dem Einigungs- und Schiedsverfahren unter Punkt 12. zu lösen. Die Entscheide des Einigungs- und Schiedsverfahrens sind endgültig und für die Parteien verbindlich.

Anpassung des Basismilchpreises in Folge veränderter Marktverhältnisse

Verhindert die aktuelle Situation des Käse- und Buttermarktes die Verwertung der Milch unter Berücksichtigung des festgesetzten Preises oder erlaubt sie eine Preisanpassung, so kann der Milchpreis durch Ankündigung angepasst werden. Der neue Milchpreis und der Zeitpunkt des Inkrafttretens sind dem Vertragspartner zu nennen.

Ohne gegenteilige Mitteilung der andern Vertragspartei bis spätestens 30 Tage nach erfolgter Ankündigung, gelten die neuen Konditionen als akzeptiert.

Akzeptiert die andere Vertragspartei die neuen Konditionen nicht, treten die Parteien in Verhandlungen. Erzielen die Parteien keine Einigung, so erklären sie sich bereit, die Differenzen nach dem Einigungs- und Schiedsverfahren unter Punkt 12. zu lösen. Die Entscheide des Einigungs- und Schiedsverfahrens sind endgültig und für die Parteien verbindlich.
7.2 Variable Komponenten

Die variablen Komponenten finden während der Vertragsdauer unverändert Anwendung. Auf Verlangen einer Vertragspartei können die Reglemente und Abstufungen jeweils auf den 1. Mai ohne Kündigung des Vertrages in gegenseitigem Einvernehmen geändert werden. Nachstehend bezeichnete variable Komponenten finden Anwendung auf den Milchpreis:

· Qualitätsbezahlungsreglement (Anhang 2)

· Verwerterspezifische Qualitätsbezahlung (optional) (Anhang 2)

· Gehaltsbezahlungsreglement (Anhang 3)

· Vereinbarung über einen saisonalen Milchpreis (Anhang 4)

7.3 Zahlungsmodalität

Der Milchkäufer zahlt das Milchgeld, inkl. Zuschläge und Abzüge monatlich, jeweils bis zum ...................... (Valuta) des nächsten Monats aus.

· Der Milchkäufer kann im Sinne einer Dienstleistung und mit Zustimmung der Verkäufer das Inkasso für die Selbsthilfemassnahmen der Schweizer Milchproduzenten SMP und die Beiträge an Organisationen durchführen. Er leitet die eingezogenen Beiträge an die zuständigen Stellen weiter. Der Milchkäufer hält sich das Recht vor, einen Abzug für die administrativen Aufwendungen vorzunehmen.
8. Mehrwertsteuer

Die Parteien stellen fest, dass der eigentliche Zweck dieses Milchkaufvertrages darin besteht, die Bedingungen für die Milchlieferungen zwischen den Milchproduzenten und dem Milchkäufer festzulegen. 

Die Parteien stellen fest, dass die effektive Milchlieferung direkt zwischen den Milchproduzenten und dem Milchkäufer stattfindet und die Käsereigenossenschaft dadurch nicht tangiert ist. Aus diesem Grunde vereinbaren die Parteien unter Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, dass die effektive Lieferung der Milch direkt vom Milchproduzenten an den Milchkäufer erfolgt und dieser dementsprechend das Entgelt direkt dem Produzenten schuldet. Die Käsereigenossenschaft ist nicht tangiert und von dieser Lieferung / Bezahlung weder wirtschaftlich noch durch Arbeit betroffen.

9. Härteklausel

Stellt der Inhalt dieses Vertrages für die Vertragspartner eine Härte dar, die nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden kann, so haben sie das Recht, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten, auf Ende eines Milchjahres vom Vertrag zurückzutreten. 

10. Vertragsdauer / Kündigung

(Nichtzutreffendes streichen)

· Variante Neukäufer

Die Vertragspartner schliessen den vorliegenden Vertrag für eine Dauer von ................. Jahr(en) ab. Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Die Laufzeit beginnt am ................................ .

Nach dieser Zeit erneuert sich der Vertrag für ................. Jahr(e), wenn er nicht von den Vertragspartnern ....... Monate (evtl. synchronisiert mit Käsekaufvertrag) vor Ablauf mittels eingeschriebenem Brief gekündigt wird.

· Variante bestehende Käufer

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist erstmals kündbar auf den 30. April ........... Die Kündigung dieses Vertrages ist beidseitig jeweils per 30. April oder 31. Oktober (Eingang beim Empfänger) unter Einhaltung einer Frist von ..... Monaten (evtl. synchronisiert mit Käsekaufvertrag) möglich. Die Kündigung hat schriftlich mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen.

Dieser Vertrag hebt den zwischen den Parteien abgeschlossenen Milchkaufvertrag vom


.................................................

auf und ersetzt diesen vollumfänglich mit Wirkung ab .................................. . Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftlichkeit.

11. Erledigung von Streitigkeiten

Einigungs- und Schiedsverfahren zwischen den Parteien:

Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag, welche nicht direkt zwischen den Vertragsparteien geklärt werden können, kommt nachstehendes Verfahren zur Anwendung (Varianten zur Auswahl):

· Die Vertragsparteien suchen unter Beizug je eines Repräsentanten der Milchproduzenten- und der Milchkäufer-Organisation innerhalb eines Monats einvernehmliche Lösungen.

· Es wird eine Schiedskommission mit je zwei Vertretern der Vertragsparteien und eines neutralen Leiters gebildet. Kommt über die Person des Leiters keine Einigung zustande, so wird dieser vom zuständigen Bezirksgerichtspräsidenten des Rechtsdomizils der Verkäufer-Organisation bezeichnet.

12. Anhänge als integrierte Bestandteile des Vertrages

Anhang 1
(
Preisvereinbarung

Anhang 2
(
Qualitätsbezahlungsreglement / verwerterspezifische Qualitätsbezahlung

Anhang 3
(
Gehaltsbezahlungsreglement

Anhang 4
(
Vereinbarung über einen saisonalen Milchpreis

Anhang 5
(
Anforderungen an die Fütterung
Anhang 6
(
Vereinbarung betreffend Übernahme von Schotte/Magermilch

Anhang 7
(
Vereinbarung betreffend Übernahme Schweinejauche

Anhang 8
(
Liste der Einzellieferanten

Anhang 9
(
Mietvertrag für Käsereigebäude und Stallung

Soweit es für die Erfüllung dieses Vertrages nötig ist, wird für die Benützung der Gebäude der Verkäuferin ein Mietvertrag abgeschlossen. Der Mietvertrag ist diesem Milchkaufvertrag untergeordnet.

Ort, Datum: 


Käsereigenossenschaft
Der Präsident: 

Der Aktuar: 


Verkäufer Milchproduzenten
Vorname, Name, Ort:
Unterschrift:

Milchkäufer

